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 Veröffentlicht am 01.10.1976

Norm

StGB §127 Abs2 Z1 D1

Rechtssatz

Für die Funktion eines Aufpassers bei einem Diebstahl kommt es nicht darauf an, daß der andere Täter im Gesichtsfeld

des Aufpassers bleibt, sondern daß der letztere einen bestimmten Bereich der Umgebung (hier: das Nachbargebäude)

im Auge behält und bei Auftauchen einer Gefahr in der Lage, ist, seinem Komplizen zu folgen und ihn zu waren.

Entscheidungstexte

11 Os 135/76

Entscheidungstext OGH 01.10.1976 11 Os 135/76

9 Os 125/77

Entscheidungstext OGH 09.08.1977 9 Os 125/77

Ähnlich

10 Os 15/78

Entscheidungstext OGH 01.03.1978 10 Os 15/78

10 Os 96/78

Entscheidungstext OGH 27.09.1978 10 Os 96/78

Ähnlich; Beisatz: Die Bereitschaft zur Warnung muß nicht aktuell werden. (T1)
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